
 

   

- 

 
 
 
 
 
 

Anlagen zum Netznutzungsvertrag 
der Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) gemäß KoV XIII 

(Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gas-

versorgungsnetzen in der Änderungsfassung vom 31. März 2022) 

 

 

 

 

 

 
 

(Anlage 1 - 8) 



Seite 2 von 18 

 

Anlage 1 - 8 zum Netznutzungsvertrag Gas nach KoV XIII  Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) 

Anlage 1: Preisblätter für den Netzzugang 

 

Die Preisblätter für den Netzzugang sind abrufbar unter  

www.ngs-schwerin.de  Für Partner  Gaslieferanten  Netzentgelte 

 

 

 

Anlage 2: Kontaktdatenblatt Transportkunde/Netzbetreiber 

 

Das Kontaktdatenblatt der NGS ist abrufbar unter: 

www.ngs-schwerin.de  Für Partner  Gaslieferanten Netznutzungsvertrag  Kontakt-
datenblatt 
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Anlage 3: Vereinbarung über elektronischen Datenaustausch (EDI) 

 

1  Zielsetzung und Geltungsbereich 

 

1.1  Die "EDI-Vereinbarung", nachfolgend "die Vereinbarung" genannt, legt die rechtli-
chen Bedingungen und Vorschriften fest, denen die Parteien bei der Abwicklung von 
Transaktionen mit Hilfe des elektronischen Datenaustausches (EDI) unterliegen. Der 
automatisierte Datenaustausch erfolgt auf Grundlage der einschlägigen Festlegun-
gen der Bundesnetzagentur (BNetzA) in ihrer jeweils gültigen Fassung in Verbindung 
mit den entsprechenden Mitteilungen der BNetzA und den gültigen Nachrichten- und 
Prozessbeschreibungen zu den festgelegten Formaten. Für die Datenübertragung 
sind die aktuell gültigen EDI@Energy-Dokumente zu verwenden. 

 

1.2  Die Vereinbarung besteht aus den nachfolgenden rechtlichen Bestimmungen und 
wird durch die Anwendung der technischen und organisatorischen Maßnahmen zum 
Datenaustausch, die in den EDI@Energy-Dokumenten „Allgemeine Festlegungen“ 
und „Regelungen zum Übertragungsweg“ in der jeweils gültigen Fassung geregelt 
sind, ergänzt. 

 

1.3  Sofern die Parteien nicht anderweitig übereinkommen, regeln die Bestimmungen der 
Vereinbarung nicht die vertraglichen Verpflichtungen, die sich aus den über EDI ab-
gewickelten Transaktionen ergeben.  

 

 

2  Begriffsbestimmungen 

 

2.1  Für die Vereinbarung werden die nachstehenden Begriffe wie folgt definiert:  

 

2.2  EDI:  
Als elektronischer Datenaustausch wird die elektronische Übertragung kommerzieller 
und administrativer Daten zwischen Computern nach einer vereinbarten Norm zur 
Strukturierung einer EDI-Nachricht bezeichnet.  

 

2.3  EDI-Nachricht:  
Als EDI-Nachricht wird eine Gruppe von Segmenten bezeichnet, die nach einer ver-
einbarten Norm strukturiert, in ein rechnerlesbares Format gebracht wird und sich au-
tomatisch und eindeutig verarbeiten lässt.  

 

2.4  UN/EDIFACT:  

Gemäß der Definition durch die UN/ECE (United Nations Economic Commission for 
Europe - Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa) umfassen die 
Vorschriften der Vereinten Nationen für den elektronischen Datenaustausch in Ver-
waltung, Handel, Transport und Verkehr eine Reihe international vereinbarter Nor-
men, Verzeichnisse und Leitlinien für den elektronischen Austausch strukturierter Da-
ten, insbesondere für den Austausch zwischen unabhängigen rechnergestützten In-
formationssystemen in Verbindung mit dem Waren- und Dienstleistungsverkehr.  
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3  Sicherheit von EDI-Nachrichten 

 

3.1  Die Parteien verpflichten sich, Sicherheitsverfahren und -maßnahmen durchzuführen 
und aufrechtzuerhalten, um EDI-Nachrichten vor unbefugtem Zugriff, Veränderun-
gen, Verzögerung, Zerstörung oder Verlust zu schützen. Es gelten die im Rahmen 
der Expertengruppe EDI@Energy abgestimmten und von der Projektführung des 
BDEW in den Dokumenten festgelegten Sicherheitsverfahren und -maßnahmen. Sie 
sind den EDI@Energy „Regelungen zum Übertragungsweg“ und „Allgemeine Festle-
gungen“ verbändeübergreifend erarbeiteten Spezifikationen in der jeweils gültigen 
Fassung zu entnehmen. 

  

3.2  Zu den Sicherheitsverfahren und -maßnahmen gehören die Überprüfung des Ur-
sprungs, die Überprüfung der Integrität, die Nichtabstreitbarkeit von Ursprung und 
Empfang sowie die Gewährleistung der Vertraulichkeit von EDI-Nachrichten.  

 

Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Überprüfung des Ursprungs und der In-
tegrität, um den Sender einer EDI-Nachricht zu identifizieren und sicherzustellen, 
dass jede empfangene EDI-Nachricht vollständig ist und nicht verstümmelt wurde, 
sind für alle Nachrichten obligatorisch. 
 

3.3  Führen die Sicherheitsverfahren und -maßnahmen zur Zurückweisung einer EDI-
Nachricht informiert der Empfänger den Sender darüber unverzüglich.  

 
Der Empfänger einer EDI-Nachricht, die zurückgewiesen wurde oder einen Fehler 
enthält, reagiert erst dann auf die Nachricht, wenn er Anweisungen des Senders 
empfängt. 
 

 

4  Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten 

 

4.1  Die Parteien gewährleisten, dass EDI-Nachrichten mit Informationen, die vom Sender 
oder im beiderseitigen Einvernehmen der Parteien als vertraulich eingestuft werden, 
vertraulich gehandhabt und weder an unbefugte Personen weitergegeben oder ge-
sendet, noch zu anderen als von den Parteien vorgesehenen Zwecken verwendet 
werden. Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die einschlägigen Daten-
schutzgesetze, sowie das Messstellenbetriebsgesetz sind zu beachten. 

 

Mit entsprechender Berechtigung unterliegt die weitere Übertragung derartiger ver-
traulicher Informationen demselben Vertraulichkeitsgrad. 

 

4.2  EDI-Nachrichten werden nicht als Träger vertraulicher Informationen betrachtet, so-
weit die Informationen allgemein zugänglich sind. 
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5  Aufzeichnung und Archivierung von Nachrichten 

 

5.1  Jede Partei archiviert ein vollständiges, chronologisches Protokoll aller von den Par-
teien während einer geschäftlichen Transaktion i. S. d. Art. 1 ausgetauschten EDI-
Nachrichten unverändert und sicher gemäß den Fristen und Spezifikationen, die 
durch die bestehenden rechtlichen Grundlagen (insbesondere nach den handels- und 
steuerrechtlichen Vorschriften und den festgelegten Prozessen der BNetzA vorge-
schrieben sind. 

 

5.2  Die EDI-Nachrichten werden vom Sender im übertragenen Format und vom Empfän-
ger in dem Format archiviert, in dem sie empfangen werden. Hierbei ist zusätzlich si-
cher zu stellen, dass die Lesbarkeit über den gesetzlichen Aufbewahrungszeitraum 
gewährleistet wird. 

 

5.3  Die Parteien stellen sicher, dass elektronische Protokolle der EDI-Nachrichten prob-
lemlos zugänglich sind und bei Bedarf in einer für Menschen lesbaren Form reprodu-
ziert werden können. Betriebseinrichtungen, die hierzu erforderlich sind, müssen bei-
behalten werden. 
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Technischer Anhang: 
 

1. Ansprechpartner 

 

Technische Fragen 

 

Name:  Marco Luckmann    Name: Michael Schwanitz 

Tel.:  0385 633-5371    Tel.: 0385 633-1476 

E-Mail:  marco.luckmann@sis-schwerin.de E-Mail: netznutzung-kommunikation@swsn.de 

 

Vertragliche Fragen 

 

Name:  Jennifer Warias 

Tel.:  0385 633-3574 

E-Mail:  ngs-lieferanten-gas@swsn.de 

 

Anschrift: 

 

Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) 

-Ein Unternehmen der Stadtwerke Schwerin- 

Eckdrift 43-45 

19061 Schwerin 

 

Faxnummer: 

 

0385 633 3350 

 

E-Mail-Adresse: 

 

EDI-Adresse:  daten-ngs@swsn-service.de    

Anfragen:        netznutzung-kommunikation@swsn.de   
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2. Die Vertragsparteien kommunizieren über folgenden Übertragungsweg: 

(s. unter anderem Kommunikationsrichtlinie) 

 

- Kommunikationsprotokoll (SMTP) 

- Kommunikationsadresse (daten-ngs@swsn-service.de) 

- Kommunikationsidentifikation (Signatur, Absenderadresse) 

- Maximale Sendungsgröße gemäß Kommunikationsrichtlinie 

- Kompressionsart mit Version (G ZIP) 

 

3. Der Übertragungsweg ist wie folgt gesichert (s. VEDIS) 

 

- Verschlüsselungsverfahren (SMIME) 

- Verschlüsselungsparameter (2048 bit) 

 

4. Die Datenübertragung erfolgt im folgenden Format: 

 
- INVOIC in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version, veröffent-

licht unter  www.edi-energy.de 
- REMADV in der jeweils von der Bundesnetzagentur vorgegebenen Version veröffent-

licht  unter www.edi-energy.de 
- Dateinamenskonvention (gemäß Kommunikationsrichtlinie der Bundesnetzagentur 

„Verfahrensbeschreibung zur Abwicklung des Austauschs von EDIFACT Dateien“) 
- Codepflegende Stellen sind: 

- UN für EDIFACT-Syntax 
- GS1 für ILN-Nummer 
- DVGW-Codenummer 
- Netzbetreiber für Zählpunkte 
- BDEW für alle anderen (z.B.: Rechnungstypen, Artikelnummern) 

 

5. Vedis-Empfehlung zur Datensicherheit 

 

Zur Gewährleistung einer sicheren Kommunikation zwischen den Parteien wird auf die Si-
cherheitsrahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr im deutschen 

Strommarkt (Vedis-Empfehlung) bei Verwendung von E-Mail als Übertragungsweg und auf 

die Studie über sichere webbasierte Übertragungswege, Version 2.0, verwiesen. 
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Anlage 4: Ergänzende Geschäftsbedingungen (EGB) 
zum Netznutzungsvertrag Gas nach KoV 13 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 

 

Vorbemerkung ..........................................................................................................................................8 

§ 1 Steuer- und Abgabenklausel  (zu § 8 Ziffer 7 und Ziffer 12 NNV) ...............................................8 

§ 2 Nachweispflicht zur Ermäßigung Konzessionsabgabe  (zu § 8 Ziffer 9 und Ziffer 12 NNV) .......8 

§ 3 Abrechnungszeitraum für SLP-Marktlokationen  (zu § 9 Ziffer 2 Satz 1 NNV) ............................9 

§ 4 Rechnerische Abgrenzung / Schätzung  (zu § 9 Ziffer 16 NNV) .................................................9 

§ 5 Einzelheiten zur Abrechnung der Entgelte  (zu § 9 Ziffer 16 NNV)..............................................9 

§ 6 Frist für Rechnungskorrekturen  (zu § 9 Ziffer 16 und Ziffer 13 NNV).......................................11 

§ 7 Abrechnung der Mehr-/Mindermengen (zu § 10 sowie zu § 9 Ziffer 16 NNV) ...........................11 

 

Vorbemerkung 

Diese Anlage 4 enthält die Ergänzenden Geschäftsbedingungen (EGB) des Netzbetreibers zum Netz-
nutzungsvertrag (Gas) (im Folgenden „NNV“), angelehnt an den Lieferantenrahmenvertrag Gas in 
Anlage 3 zur Kooperationsvereinbarung (KoV 13) der Gasnetzbetreiber vom 31.03.2022, vgl. § 1 Zif-
fer 2 NNV.  

§ 1 Steuer- und Abgabenklausel  

(zu § 8 Ziffer 7 und Ziffer 12 NNV) 

(1) § 8 Ziffer 7 NNV gilt nicht, soweit Steuern, andere öffentlich-rechtliche Abgaben oder sonstige 
erhobene Abgaben und Umlagen nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Ver-
tragsschluss konkret vorhersehbar waren oder soweit die jeweilige gesetzliche Regelung der 
Weitergabe entgegensteht. Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem 
Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung diesem Vertragsverhältnis zugeordnet werden kön-
nen (z.B. nach Netznutzer, nach Marktlokation oder nach Umfang der Netznutzung in kWh oder 
in kWh/h). Mit der neuen oder geänderten Steuer, anderen öffentlich-rechtlichen oder sonstigen 
erhobenen Abgabe und Umlage korrespondierende Kostenentlastungen – z.B. der Wegfall einer 
anderen Steuer – werden vom Netzbetreiber angerechnet. Der Netzbetreiber wird den Trans-
portkunden über die Anpassung spätestens im Rahmen der Rechnungsstellung informieren.  

(2) Bei einem Wegfall oder einer Absenkung von Steuern, anderen öffentlich-rechtlichen oder sons-
tigen erhobenen Abgabe und Umlage ist § 8 Ziffer 7 NNV so zu verstehen, dass der Netzbetrei-
ber zu einer Weitergabe der Entlastung an den Transportkunden verpflichtet ist.  

§ 2 Nachweispflicht zur Ermäßigung Konzessionsabgabe  

(zu § 8 Ziffer 9 und Ziffer 12 NNV) 

Der Anspruch des Transportkunden auf eine niedrigere Konzessionsabgabe oder auf Befreiung von 
der Konzessionsabgabe ist ausgeschlossen, wenn der Transportkunde nicht innerhalb der Frist nach 
§ 8 Ziffer 9 Satz 4 NNV den Anspruch geltend gemacht und den entsprechenden Nachweis erbracht 
hat. Etwaige Bedenken gegen die Eignung des Nachweises wird der Netzbetreiber dem Transportkun-
den unverzüglich mitteilen.  
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§ 3 Abrechnungszeitraum für SLP-Marktlokationen  

(zu § 9 Ziffer 2 Satz 1 NNV)  

 
 
Rollierende Ablesung: Da der Netzbetreiber für SLP-Marktlokationen das rollierende Ableseverfahren 
anwendet, ist Abrechnungszeitraum für SLP-Marktlokationen im Sinne von § 9 Ziffer 2 Satz 1NNV der 
Zeitraum der vor der jeweiligen Ablesung vergangenen zwölf Monate.  

Für RLM-Entnahmestellen gilt für den Abrechnungszeitraum im Sinne von § 9 Ziffer 2 NNV das Kalen-
derjahr.  

§ 4 Rechnerische Abgrenzung / Schätzung  

(zu § 9 Ziffer 16 NNV)  

Bei SLP-Marktlokationen darf der Netzbetreiber für die Abrechnung eine rechnerische Abgrenzung 
oder eine Schätzung auf Grundlage der letzten Ablesung auch im Rahmen einer turnusmäßigen Able-
sung durchführen, wenn der Netzbetreiber, dessen Beauftragter oder ein Dritter im Sinne von § 5 
MsbG die Räume des Anschlussnutzers zum Zweck der Ablesung nicht betreten kann oder der An-
schlussnutzer einer Aufforderung zur Selbstablesung nicht oder nicht rechtzeitig Folge leistet. Falls der 
Transportkunde oder der Anschlussnutzer dem Netzbetreiber plausible Ablesedaten rechtzeitig mitteilt, 
soll der Netzbetreiber diese bei der Abrechnung verwenden, bevor er Daten aus einer rechnerischen 
Abgrenzung oder einer Schätzung heranzieht.  

 

§ 5 Einzelheiten zur Abrechnung der Entgelte  

(zu § 9 Ziffer 16 NNV) 

(1) RLM Arbeitspreis 

Für RLM-Marktlokationen ergibt sich der Arbeitspreis für die gesamte im Abrechnungszeitraum 
(§ 3) entnommene Menge aus der in Anlage 1  

 

(2) RLM Leistungspreis 

Für RLM-Marktlokationen ergibt sich der Leistungspreis aus der in Anlage 1 (Preisblatt) aufge-
führten Leistungspreistabelle nach dem Zonenpreismodell.  

Der Leistungspreis wird monatlich abgerechnet. Sofern im betreffenden Abrechnungsmonat 
eine höhere als die bisher erreichte Maximalleistung auftritt, erfolgt in diesem Abrechnungs-
monat eine Nachberechnung der Differenz zwischen der bisher berechneten und neuen Maxi-
malleistung für die vorausgegangenen Monate des aktuellen Abrechnungszeitraums.  

(2a) Definition „Preis“  

Aufgrund des Zonenpreismodells kommen je nach Verbrauch bzw. Leistung verschiedene Zo-
nen und Preise zur Anwendung. Wenn in diesem § 7 von „dem Arbeitspreis“ bzw. „dem Leis-
tungspreis“ die Rede ist, sind insofern die für die jeweiligen Zonen geltenden „Preise“ (Mehr-
zahl) gemeint. 

(3) SLP Entgelte: Arbeitspreis und Grundpreis 

Für SLP-Marktlokationen ergibt sich der Arbeitspreis für die gesamte im Abrechnungszeitraum 
(§ 3) entnommene Menge aus der in Anlage 1 (Preisblatt) aufgeführten Arbeitspreistabelle nach 
dem Stufenpreismodell. 
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Für SLP-Marktlokationen ergibt sich der Grundpreis für den Abrechnungszeitraum (§ 3) nach 
der entnommenen Menge aus der in Anlage 1 (Preisblatt) aufgeführten Grundpreistabelle nach 
dem Stufenpreismodell. 

SLP Abschlagszahlungen und Jahresendabrechnung 

Für SLP-Marktlokationen berechnet der Netzbetreiber dem Transportkunden für die Netznut-
zung zählpunktgenau Abschlagszahlungen auf Basis der letzten Jahresabrechnungen der jewei-
ligen Marktlokationen. Die Abschlagszahlungen werden unabhängig vom tatsächlichen Umfang 
der Netznutzung fällig. Liegt die letzte Jahresabrechnung nicht vor, wird der Netzbetreiber eine 
Jahresverbrauchsprognose vornehmen. Macht der Transportkunde glaubhaft, dass die Entnah-
men erheblich davon abweichen, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.  

Nach Übermittlung der Messwerte wird vom Netzbetreiber für jede SLP-Marktlokation eine Jah-
resendrechnung erstellt, in der der tatsächliche Umfang der Netznutzung unter Ausweis der ab-
rechnungsrelevanten Entgeltbestandteile und unter Anrechnung der bereits geleisteten Zahlun-
gen abgerechnet wird. 

(4) Abrechnung Arbeitspreis bzw. Grundpreis bei unterjährigem Zuordnungswechsel in der 
Netznutzung  

Sofern die Netznutzung zu einem anderen Zeitpunkt als dem Ende des Abrechnungszeitraums 
(§ 3) einem anderen Transportkunden zugeordnet wird, gelten folgende Regelungen: 

Abrechnung Arbeitspreis für RLM- und SLP-Marktlokationen: 

Für die Bestimmung des Arbeitspreises gegenüber dem bisherigen Transportkunden legt der 
Netzbetreiber einen hochgerechneten Jahresverbrauch unter Berücksichtigung der letzten Ab-
lesedaten zugrunde. Der nach dieser Hochrechnung ermittelte Arbeitspreis wird für die Mengen 
abgerechnet, die dem bisherigen Transportkunden innerhalb des Abrechnungszeitraums (§ 3) 
zuzuordnen sind.  

Gegenüber dem neuen Transportkunden, dem die Marktlokation am Ende des Abrechnungs-
zeitraums (§ 3) zuzuordnen ist, legt der Netzbetreiber für die Bestimmung des Arbeitspreises 
den abgelesenen Jahresverbrauch im Abrechnungszeitraum (§ 3) zugrunde. Der so ermittelte 
Arbeitspreis wird für die Mengen abgerechnet, die dem neuen Transportkunden innerhalb des 
Abrechnungszeitraums (§ 3) zuzuordnen sind.  

Abrechnung Grundpreis für SLP-Marktlokationen: 

Die Vorgabe zur tagesscharfen Abrechnung aus § 9 Ziffer 9 NNV gilt auch für den Grundpreis, 
der als Monatspreis ausgewiesen ist. 

Für die Abrechnung des Grundpreises gegenüber dem bisherigen Transportkunden legt der 
Netzbetreiber einen hochgerechneten Jahresverbrauch unter Berücksichtigung der letzten Ab-
lesedaten zugrunde.  

Gegenüber dem neuen Transportkunden, dem die Marktlokation am Ende des Abrechnungs-
zeitraums (§ 3) zugeordnet ist, legt der Netzbetreiber für die Bestimmung des Grundpreises den 
abgelesenen Jahresverbrauch im Abrechnungszeitraum (§ 3) zugrunde.] 

(5) Abrechnung bei unterjährigem Beginn und unterjährigem Ende der Netznutzung im Übri-
gen 

Die vorstehenden Regelungen zur Bestimmung des Arbeitspreises und Grundpreises mittels 
Hochrechnung gelten entsprechend, sofern es sich nicht um einen unterjährigen Zuordnungs-
wechsel in der Netznutzung, sondern um einen unterjährigen Beginn der Netznutzung bzw. ein 
unterjähriges Ende der Netznutzung im Übrigen handelt.  

Für die Abrechnung des Leistungspreises im Fall eines unterjährigen Wechsels des Anschluss-
nutzers sowie der unterjährigen Inbetriebnahme oder Stilllegung einer Marktlokation gilt § 9 Zif-
fer 7 NNV. 
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(6) Unterjährige Änderung der Entgelte 

Ändern sich innerhalb des Abrechnungszeitraums (§ 3) die vertraglichen Entgelte, der Umsatz-
steuersatz oder andere erlösabhängige Abgabensätze, werden die neuen Entgelte ab dem Zeit-
punkt der Entgeltänderung angewandt.  

Der maßgebliche Verbrauch wird zeitanteilig (tagesscharf) berechnet. Bei SLP-Marktlokationen 
erfolgt die Abrechnung ohne Zwischenablesung im Wege der rechnerischen Abgrenzung. Falls 
der Transportkunde dem Netzbetreiber plausible Ablesedaten rechtzeitig mitteilt, soll der Netz-
betreiber diese bei der Abrechnung verwenden, bevor er Daten aus einer rechnerischen Ab-
grenzung heranzieht.  

 

(7) Weitere Zahlungsbedingungen 

Zur Identifikation der Rechnung, auf die der Transportkunde seine Zahlung leistet, hat er als 
Verwendungszweck die jeweilige Rechnungsnummer anzugeben. Jede Rechnung ist einzeln zu 
bezahlen. 

Zahlungen gelten erst mit dem Zahlungseingang auf dem Geschäftskonto des Netzbetreibers 
als erbracht.  

§ 6 Frist für Rechnungskorrekturen  

(zu § 9 Ziffer 16 und Ziffer 13 NNV)  

Der Netzbetreiber kann Nachzahlungen wegen fehlerhafter Abrechnung nur innerhalb von 3 Jahren 
nach Zugang der falschen Rechnung verlangen. Einwendungen des Transportkunden gegen die Rich-
tigkeit der Rechnung sind ausgeschlossen, wenn er sie nicht innerhalb von 3 Jahren nach Rechnungs-
zugang erhebt. 

§ 7 Abrechnung der Mehr-/Mindermengen 

(zu § 10 sowie zu § 9 Ziffer 16 NNV)  

(1) Der Transportkunde ist verpflichtet, die als Anlage 8 beigefügte „Übernahmeerklärung SLP-
Mehr-/ Mindermengenabrechnung“ an seinen Lieferanten weiterzuleiten. 

(2) Sofern eine SLP-Mehr-/Mindermengenabrechnung gegenüber dem Lieferanten des Transport-
kunden nicht möglich ist, weil der Transportkunde die Anlage 8 gemäß vorstehendem Absatz 
nicht an den Lieferanten weitergeleitet hat oder weil der Lieferant sich weigert, die Übernahme-
erklärung abzugeben, wird der Netzbetreiber die Mehr-/Mindermengen direkt gegenüber dem 
Transportkunden abrechnen. In diesem Fall gelten die nachstehenden Absätze 3 und 4 dieser 
EGB sowie § 10 Ziffern 2 bis 6 NNV direkt gegenüber dem Transportkunden.    

(3) Mehrmengen (§ 10 Ziffer 3 Satz 2 NNV) vergütet der Netzbetreiber (Leistungsempfänger) dem 
Transportkunden unter Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens und entsprechend § 10 Zif-
fer 6 NNV ohne Energiesteuer. Ändert sich die Einordnung des Netzbetreibers nach § 3 g Abs. 1 
UStG (Eigenschaft als „Wiederverkäufer“), teilt er dies dem Transportkunden spätestens mit der 
Gutschrift mit.  

(4) Mindermengen (§ 10 Ziffer 3 Satz 3 NNV) stellt der Netzbetreiber dem Transportkunden (Leis-
tungsempfänger) ohne Anwendung des Reverse-Charge-Verfahrens in Rechnung, weil der 
Transportkunde als Anschlussnutzer in der Regel kein Wiederverkäufer sein wird. Soweit der 
Transportkunde im Einzelfall doch Wiederverkäufer sein sollte, wendet der Netzbetreiber bei 
Mindermengen das Reverse-Charge-Verfahren an, sofern der Transportkunde den Nachweis 
nach § 8 Ziffer 10 Satz 5 NNV geliefert hat. Neben der Umsatzsteuer enthält eine Mindermen-
gen-Rechnung an den Transportkunden auch die Energiesteuer, soweit der Transportkunde 
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nicht den Nachweis über seine Lieferer-Anmeldung nach § 10 Ziffer 6 Satz 3 und 4 NNV er-
bracht hat. 

(5) Sofern der Lieferant des Transportkunden trotz abgegebener Übernahmeerklärung gemäß An-
lage 8 eine Forderung des Netzbetreibers aus einer Mindermengenabrechnung nicht fristge-
recht begleicht, ist der Netzbetreiber berechtigt, die Forderung direkt gegenüber dem Transport-
kunden geltend zu machen. Der Transportkunde ist zur Begleichung der Forderung verpflichtet.  
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Anlage 5: Standardlastprofilverfahren  

 

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes zu Ausspeisepunkten bis 
zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis 
zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Ver-
fahren (Standardlastprofile).  

 

Der Netzbetreiber wendet ein analytisches Standardlastprofilverfahren ohne Optimierungs-
faktoren an.  

 

Anwendungsspezifische Parameter: 
 
Bei der täglichen Allokation werden bilanzierungsperiodenabhängige, anwendungsspezifi-
sche Parameter berücksichtigt. Wendet ein Netzbetreiber anwendungsspezifische Parame-
ter an, werden diese dem Transportkunden täglich an D-1 bis spätestens 12:00 Uhr per 
elektronischem Nachrichtenformat mitgeteilt.  
Die Weitergabe dieser Information an Dritte obliegt nicht dem Netzbetreiber. 

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers sind un-
ter folgendem Link veröffentlicht: 

www.ngs-schwerin.de  Für Partner  Gaslieferanten Netzzugang  SLP-Verfahren 

 

verfahrensspezifische Parameter:  

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie 
die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht: 

 

www.ngs-schwerin.de  Für Partner  Gaslieferanten Netzzugang  SLP-Verfahren 
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Anlage 6: zum Netznutzungsvertrag Gas nach KoV 13 „Wortlaut § 18 NDAV“ 

 

§ 18 Haftung bei Störungen der Anschlussnutzung 

 

(1) Soweit der Netzbetreiber für Schäden, die ein Anschlussnutzer durch Unterbrechung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung erleidet, aus Vertrag, An-
schlussnutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung haftet und dabei Verschulden 
des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen vorausgesetzt 
wird, wird  

1. hinsichtlich eines Vermögensschadens widerleglich vermutet, dass Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt, 

2. hinsichtlich der Beschädigung einer Sache widerleglich vermutet, dass Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei Vermögensschäden nach Satz 1 Nr. 1 ist die Haftung für sonstige Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. 

(2) Bei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursachten Sachschäden ist die Haftung 
des Netzbetreibers gegenüber seinen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro be-
grenzt. Die Haftung für nicht vorsätzlich verursachte Sachschäden ist je Schadenser-
eignis insgesamt begrenzt auf  

1. 2,5 Millionen Euro bei bis zu 25.000 an das eigene Netz angeschlossenen An-
schlussnutzern; 

2. 10 Millionen Euro bei 25.001 bis 100.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 

3. 20 Millionen Euro bei 100.001 bis 200.000 an das eigene Netz angeschlossenen 
Anschlussnutzern; 

4. 30 Millionen Euro bei 200.001 bis einer Million an das eigene Netz angeschlos-
senen Anschlussnutzern; 

5. 40 Millionen Euro bei mehr als einer Million an das eigene Netz angeschlossene 
Anschlussnutzern. 

In diese Höchstgrenzen werden auch Schäden von Anschlussnutzern in Mittel- und 
Hochdruck einbezogen, wenn die Haftung ihnen gegenüber im Einzelfall entsprechend 
Satz 1 begrenzt ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Anschlussnutzern anzuwenden, die 
diese gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirt-
schaftsgesetzes aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Netz-
betreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes ist je Schadenser-
eignis insgesamt begrenzt auf das Dreifache des Höchstbetrages, für den sie nach 
Absatz 2 Satz 2 eigenen Anschlussnutzern gegenüber haften. Hat der dritte Netzbe-
treiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes keine eigenen an das 
Netz angeschlossenen Anschlussnutzer im Sinne dieser Verordnung, so ist die Haf-
tung insgesamt auf 200 Millionen Euro begrenzt. In den Höchstbetrag nach den Sät-
zen 2 und 3 können auch Schadensersatzansprüche von nicht unter diese Verordnung 
fallenden Kunden einbezogen werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus 
unerlaubter Handlung geltend machen, wenn deren Ansprüche im Einzelfall entspre-
chend Absatz 2 Satz 1 begrenzt sind. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, seinen An-
schlussnutzern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch einen 
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dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 des Energiewirtschaftsgesetzes zusam-
menhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder 
von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Gel-
tendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

(4) Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist die Haftung des Netzbetrei-
bers, an dessen Netz der Anschlussnutzer angeschlossen ist, oder eines dritten Netz-
betreibers, gegen den der Anschlussnutzer Ansprüche geltend macht, gegenüber sei-
nen Anschlussnutzern auf jeweils 5.000 Euro sowie je Schadensereignis insgesamt 
auf 20 vom Hundert der in Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 Satz 2 und 3 genannten 
Höchstbeträge begrenzt. Absatz 2 Satz 3 sowie Absatz 3 Satz 1, 4 und 5 gelten ent-
sprechend. 

(5) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der 
Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatz-
ansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind nach Absatz 2 Satz 3 oder nach Absatz 3 
Satz 4, jeweils auch in Verbindung mit Absatz 4, Schäden von nicht unter diese Ver-
ordnung fallenden Kunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie auch 
bei der Kürzung nach Satz 1 entsprechend einzubeziehen. Bei Ansprüchen nach Ab-
satz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die Quote der Kunden des 
dritten Netzbetreibers. 

(6) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 30 Euro, die weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verursacht worden sind. 

(7) Der geschädigte Anschlussnutzer hat den Schaden unverzüglich dem Netzbetreiber 
oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. 
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Anlage 7:  Begriffsbestimmungen 

1. Anschlussnutzer 

Nach § 1 Absatz 3 NDAV, gilt entsprechend für Mittel- und Hochdrucknetz. 

2. Ausspeisenetzbetreiber 

Netzbetreiber, mit dem der Transportkunde nach § 3 Absatz 1 Satz 1 GasNZV einen Aus-

speisevertrag, auch in Form eines Netznutzungsvertrages, abschließt.  

3. Ausspeisepunkt 

Ein Punkt innerhalb des Marktgebietes, an dem Gas durch einen Transportkunden aus ei-

nem Netz eines Netzbetreibers zur Entnahme an Ausspeisepunkten oder zum Zwecke der 

Einspeicherung entnommen werden kann bzw. an Grenzübergängen übertragen werden 

kann. Als Ausspeisepunkt gilt im Fernleitungsnetz auch die Zusammenfassung mehrerer 

Ausspeisepunkte zu einer Zone gemäß § 11 Absatz 2 GasNZV. 

4. Bilanzierungsbrennwert 

Der Bilanzierungsbrennwert stellt die Vorausschätzung eines Abrechnungsbrennwertes je 

Brennwertgebiet dar. Er unterliegt der monatlichen Überprüfung, soweit erforderlich. Das 

Brennwertgebiet ist ein Netzgebiet, in dem ein einheitlicher Abrechnungsbrennwert ange-

wendet wird. 

5. Bilanzkreisnummer 

Eindeutige Nummer, die von dem Marktgebietsverantwortlichen an einen Bilanzkreisver-

antwortlichen für einen Bilanzkreis vergeben wird und insbesondere der Identifizierung der 

Nominierungen oder Renominierungen von Gasmengen dient. 

6. GeLi Gas 

Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate der Bundesnetzagentur 

(Az. BK7-06-067) vom 20. August 2007 oder einer diese Festlegung ersetzende oder er-

gänzende Festlegung der Bundesnetzagentur.  

7. Liefermonat 

Der Liefermonat ist der Monat M. Der Liefermonat umfasst den Zeitraum vom 1. Tag 

06:00 Uhr des Liefermonats bis zum 1. Tag 06:00 Uhr des Folgemonats. Bei untermonatli-

chen Lieferanmeldungen beginnt der Liefermonat am 1. Tag der Belieferung 06:00 Uhr. 

Bei untermonatlichen Lieferabmeldungen endet der Liefermonat um 06:00 Uhr des Folge-

tages. 

8. Sub-Bilanzkonto 

Das Sub-Bilanzkonto ist ein Konto, das einem Bilanzkreis zugeordnet ist und die Zuord-

nung von Ein- und Ausspeisemengen zu Transportkunden und/oder die übersichtliche 

Darstellung von Teilmengen ermöglicht. 

9. Werktage 

Abweichend von der Definition in § 2 Nr. 16 GasNZV sind im Folgenden unter Werktagen 

für die Fristenregelung alle Tage zu verstehen, die kein Sonnabend, Sonntag oder gesetz-

licher Feiertag sind. Wenn in einem Bundesland ein Tag als Feiertag ausgewiesen wird, 

gilt dieser Tag bundesweit als Feiertag. Der 24. Dezember und der 31. Dezember eines 

jeden Jahres gelten als Feiertage. 
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Anlage 8: zum Netznutzungsvertrag nach KoV 13:  
 

Übernahme-Erklärung SLP-Mehr/ Mindermengenabrechnung 

 

 

Lieferant: 

Firma: ____________________________________________ 

MP-ID: ____________________________________________ 

Straße/Nummer: ____________________________________________ 

PLZ/Ort: ____________________________________________ 

 

 

Transportkunde: 

Firma: ____________________________________________ 

Straße/Nummer: ____________________________________________ 

PLZ/Ort: ____________________________________________ 

 

 

SLP-Marktlokation(en): ____________________________________________ 

   ____________________________________________ 

 

 

Netzbetreiber: 

Firma: Netzgesellschaft Schwerin mbH (NGS) 

MP-ID: 9870025100007 

Straße/Nummer: Eckdrift 43-45 

PLZ/Ort: 19061 Schwerin 

 

 

 

Der Lieferant des Transportkunden erklärt sich damit einverstanden, dass die Mehr-/ Minder-
mengen für die o.g. SLP-Marktlokationen des Transportkunden vom Netzbetreiber mit dem 
Lieferanten abgerechnet werden. Hintergrund ist eine entsprechende Vorgabe aus dem von 
den Verbänden AFM+E, BDEW, BNE sowie VKU erarbeiteten Leitfaden „Prozesse zur Ermitt-
lung und Abrechnung von Mehr-/Mindermengen Strom und Gas“ (Prozessbeschreibung).  
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Für diese SLP-Mehr-/Mindermengen-Abrechnung gelten § 8 Ziffer 10 und § 10 des zwischen 
Netzbetreiber und Transportkunde geschlossenen Netznutzungsvertrages Gas sowie die weite-
ren Vorgaben der Prozessbeschreibung. 

 

Sofern der Lieferant Wiederverkäufer i. S. d. Umsatzsteuerrechts (§ 3 g UStG i. V. m. dem Um-
satzsteuer-Anwendungserlass) ist, fügt er die Bescheinigung für Wiederverkäufer (USt 1 TH) 
bei. (Anmerkung: Der Lieferant ist Leistungsempfänger i. S. d. UStG, da Abrechnungsgrundlage 
zwischen Lieferant und Transportkunde die an der/den o. g. SLP-Marktlokation(en) gemessenen 
Werte sind.) 

 

Gemäß § 10 Ziffer 6 des Netznutzungsvertrages Gas fügt der Lieferant eine Bestätigung über 
seine Anmeldung als Lieferer beim zuständigen Hauptzollamt bei. Er erhält im Gegenzug die 
Bestätigung darüber, dass auch der Netzbetreiber als Lieferer beim zuständigen Hauptzollamt 
angemeldet ist.  

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unternehmensstempel und Unterschrift des Lieferanten  
(anschließende Übermittlung in Textform genügt)  

 

 

Anlagen:  

 
1) Wiederverkäufer Bescheinigung USt 1 TH für den Lieferanten  

 
2) Anmeldebestätigung als Lieferer beim HZA für den Lieferanten  

 


